
Gemeinde Burkhardtsdorf

Landkreis Erzgebirgskreis

1. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Burkhardtsdorf

(Hundesteuersatzung)

Aufgrund des § zi der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar
2022 (SächsGVBI. S. 13A) geändert worden ist i. V. m. den §§ 2 und 7 Abs. 2 des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBI. S.
116), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBI. S. 2^5) geändert worden ist
und § 10 des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden (GefHundG) vom 2/i. August 2000
(SächsGVBI. S. 358), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBI. S. 358)geändert
worden ist und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Gesetzes
zum Schütze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden (DVOGefHundG) vom 1. November 2000 (SächsGVBI. S.
'i67), die durch Artikel 33 der Verordnung vom 10. April 2003(SächsGVBI. S. 94)geändert worden ist hat der
Gemeinderat Burkhardtsdorf in seiner Sitzung am 20. 06. 2022 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Anderungsbestimmungen

Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Burkhardtsdorf vom 25. 10. 2016 wird wie folgt
geändert:

1. § 6 Abs. l erhält folgende neue Fassung:

(1) Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt im Kalenderjahr
a) für den ersten Hund 60, 00 Euro
b) für den zweiten Hund 8Z», 00 Euro

c) für jeden weiteren Hund 8Z>, 00 Euro.

2. §7 erhält folgende neue Fassung:

Der Steuersatz für das Halten eines gefährlichen Hundes nach § 2 Abs. 3 beträgt im Kalenderjahr
a) für den ersten Hund 180, 00 Euro

b) für jeden weiteren Hund 360, 00 Euro.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. 01.2023 in Kraft.

Burkhardtsdorf, d6n 21. 06. 2022

JörgSpiller
Bürgermeister



Hinweise nach $ A Abs. i< Satz 1 SächsGemO

Nach § zi Abs. ^i Satz 1 der SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustandegekommen.

Dies gilt nicht, wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat;

^. vor Ablauf der in § zi Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehärde den Beschluss beanstandet hat

oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und z> geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen
worden ist.


